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Berufsdirigent — Lehrerdirigent
Abkommen zwischen dem Ostschweizerischen Be-
rufsdirigenten-Verband (OBV) und dem Zürche-
rischen Kantonalen Lehrerverein (ZKLV).

I. Der ZKLV verpflichtet sich, während der Dauer
dieses Abkommens bei den ihm angeschlossenen Leh-
rern dahin zu wirken, dass diese

a,) bei Neubesetzung von Dirigentenstellen sich
erst dann zur Verfügung stellen, wenn für die betref-
fende Stelle kein Berufsdirigent in Frage kommt;

b/ in Zukunft keinesfalls mehr als zwei Vereine
leiten.

II. Während der Dauer dieses Abkommens zieht
der OBV seine Eingaben an den Erziehungsrat vom
22. Oktober 1934 und 23. Februar 1935 zurück und
verpflichtet sich, zur Erledigung von Anständen an
den Vorstand des ZKLV zu gelangen.

III. Der OBV wird soweit es ihm möglich ist dar-
auf hinwirken, dass Presseerzeugnisse im Sinne der
Inserate im «Tagesanzeiger» vom 9. März 1935 und
«Tagblatt» vom 9. März 1935 zukünftig unterbleiben.

ZoWifcon und Zürich, den 18. Juli 1935.

Für den Zürcherischen Kantonalen Lehrerverein
Der Präsident: sig. FL C. K/einer.
Der Aktuar: sig. FL Frei.

Zürich, den 28. September 1935.

Für den Ostschweizerischen Berufsdirigenten-Verband
Der Präsident: sig. O. I/himtmn.
Der Sekretär: sig. Ff. (Tip/.

Im Laufe des Jahres 1934 haben 15 Lehrerdirigen-
ten von Zürich und Umgebung mit dem OBV eine sie
persönlich verpflichtende Vereinbarung getroffen, die
inhaltlich mit den Bestimmungen in Ziffer I des vor-
stehenden Abkommens vollkommen übereinstimmt.
In seinen Zuschriften vom 22. Oktober 1934 und 23.
Februar 1935 (siehe Ziffer II des Abkommens)
wünschte der OBV eine gleiche Lösung der Dirigenten-
frage, wie er sie mit den 15 Lehrerdirigenten hatte
vereinbaren können, für den ganzen Kanton Zürich,
wobei sich die zweite Zuschrift an die Behörde fol-
gendermassen fasste: «Wir sehen die einzige Lösungs-
möglichkeit in einer ron der h. F?rzieüu«g.s<FireA;tiora
geregeZte/i Ausdehnung unseres mû den Lehrerdirigen-
ten von Zürich und Umgebung abgeschlossenen Ab-
hommens au/ das ganze Kantonsgebiet.» — Im März
dieses Jahres übermittelte uns die Erziehungsdirektion
in freundlicher Weise die beiden Zuschriften des OBV
in der Annahme, dass es möglich sein dürfte, durch
ein Abkommen zwischen den beiden Berufsverbänden
— OBV und ZKLV — die vom OBV gewünschte Lö-

sung der Dirigentenfrage für den ganzen Kanton her-
beizuführen. Der Kantonalvorstand übernahm die
Aufgabe in voller Bereitwilligkeit und setzte sich so-
fort in Verbindung mit dem OBV, von dem noch im
März die Zustimmung zu einer Zusammenarbeit mit
dem ZKLV kam. Bei den späteren Besprechungen
mit dem OBV ergab es sich ausserdem erfreulicher-
weise, dass er nur deswegen direkt an die Erziehungs-
direktion und nicht an den ZKLV gelangt war, weil
ihm die beruflich-gewerkschaftliche Organisation der
Lehrerschaft auf kantonalem Boden nicht bekannt
war. — Eine Reihe widriger Umstände, die mit der
(bei beiden Verhandlungspartnern durchaus zustim-
menden) Einstellung zum Abkommen gar nichts zu
tun haben, verzögerten leider die formelle Genehmi-
gung des schon im April festgelegten Abkommen-
textes.

Der Kantonalvorstand darf versichern, dass er sich
die Frage der Notwendigkeit eines solchen Abkom-
mens sowie auch dessen Inhalt gründlich überlegt hat.
Bei seinen Beratungen war er sich stets der Bedeu-
tung bewusst, welche der Tätigkeit der Lehrer, insbe-
sondere als Dirigenten, für das Gesangswesen in der
Schweiz zukommt. Eine Bedeutung, die auch von an-
derer Seite, z. B. vom Musikpädagogischen Verband
unter der Leitung von Direktor Vogler und vom Eidge-
nössischen Sängerverein, voll anerkannt wird. Im
Eidgenössischen Sängerverein habe sich Stadtrat Dr.
Hefti von Zürich beispielsweise dahin geäussert, der
Eidg. Sängerverein könne Pleite machen, wenn man
die Lehrerdirigenten eliminiere. Wenn der Kanto-
nalvorstand trotzdem mit voller Ueberzeugung für das
Abkommen eintritt, das eine Einschränkung der Diri-
gententätigkeit von Lehrern vorsieht, so kam er zu
dieser Ueberzeugung im Hinblick auf die in der Kri-
senzeit gegebene Rücksichtnahme auf einen anderen
ßerufsstand sowie auch aus beruflichen und gewerk-
schaftlichen Erwägungen des eigenen Berufsstandes.

Es ist klar, dass mit der Durchführung obigen Ab-
kommens die Nöte der Berufsdirigenten nicht voll-
kommen behoben werden. Es werden u. a. die Fra-
gen der Regulierung des Berufsdirigentennachwuchses,
der Konkurrenzierung durch Dirigenten aus anderen
Berufsständen, der Aemterkumulierung innerhalb des
Berufsdirigentenstandes selbst weiterhin offenbleiben
und Gegenstand weiterer Bemühungen der Berufsdiri-
genten sein. Der Kantonalvorstand aber wollte und
will zur Lösung des Problems beitragen, was er von
Seiten der Lehrerschaft für möglich und geboten er-
achtet.

Eine Konferenz der Sektionspräsidenten des ZKLV
hat die Erwägungen des Kantonalvorstandes und das
Abkommen in einer Sitzung anfangs Mai dieses Jah-
res gutgeheissen.
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Diese Tatsache und die andere der freiwilligen Ver-
einbarung, welche die 15 Lehrerdirigenten von Zürich
und Umgebung schon 1934 mit dem OBV eingegan-
gen sind, bestärken den Kantonalvorstand in der
festen Zuversicht, dass nicht nur die zürcherische
Lehrerschaft im gesamten, sondern ganz speziell auch
die Lehrerdirigenten das Abkommen gutheissen und
alles zu seiner loyalen Durchführung beitragen wer-
den. Denn es soll und darf kein Scheinabkommen
sein, sondern das Abkommen soll und muss durchge-
führt werden.

Eine Konferenz der Sektionspräsidenten des ZKLV
anfangs November soll die Durchführungsmassnahmen
besprechen. — Der Kantonalvorstand bittet aber die
Lehrerdirigenten schon jetzt, sich strikte an das Ab-
kommen zu halten; insbesondere bittet er diejenigen
Lehrerdirigenten, die mehr als zwei Vereine leiten,
die Leitung der über diese Zahl hinausgehenden Ver-
eine auf den gemäss Vertrag nächstmöglichen Termin
niederzulegen. Sollte ein Dirigent durch Vertrag noch
auf eine längere Zeit gebunden sein, wird er dringend
ersucht, in gütlicher Vereinbarung mit dem betreffen-
den Verein eine vorzeitige Lösung seines Vertragsver-
liältnisses zu erwirken. Der KautoreaZrorsfared.

Klassenlesestoffe
IFa/ter KZauser. — Im Unterricht auf den mittleren

und obern Stufen, ja selbst bei den Leseanfängern,
gelangt die Emzelsc/tri/f zu immer grösserer Bedeu-
tmig. Man wünscht, den Schüler an die Quellen zu
führen und ihn an selbständiges Arbeiten zu gewöli-
nen. Deshalb wird mit der Klasse eine .zusammen-
hängende Schrift, sei es eine literarische, sei es eine
wissenschaftliche Arbeit, gelesen. Dadurch erfährt der
Leseunterricht oder ein realistischer Stoff eine starke
Belebung. Da der Lehrer im Unterricht immer wieder
auf Stoffe stossen wird, die er gerne ausführlicher be-
handelte, wird auch ein gutes Lesebuch mit seiner
Sammlung verschiedenartiger Aufsätze den Gebrauch
einer Einzelschrift nicht ausschliessen. Sie kann eine
gute Grundlage für eine Besprechung oder eine will-
kommene Ergänzung zu einem behandelten Stoffe
bilden.

In den letzten Jahren sind Einzelschriften, die für
das Klassenlesen in Betracht kommen können, in
grosser Zahl auf den Markt geworfen worden. Die
Reihen der «Billigen Sammlungen» sind recht um-
fangreich. Wie soll da der Lehrer Zeit erübrigen, aus
der Fülle das herauszufinden, das sich für seine Ver-
hältnisse eignet? Auf die Ueberschriften oder Inhalts-
angaben der Bändchen und die Geschäftsempfehlun-
gen ist oft kein Verlass. Es ist deshalb verdienstlich,
wenn sich Lehrergruppen an die Aufgabe machen, die
«Billigen Sammlungen» mit ihren kurzen Geschichten
und Darstellungen daraufhin zu prüfen, was als Einzel-
sclirift im Unterricht für unsere Schweizer Schulen
in Betracht kommen könnte.

Als Ergebnis einer arbeitsreichen Sichtung legt der
Berner Lehrerverein uns ein Verzeichnis vor, das allen
Schulen gute Dienste leisten wird: «Verzeichnis emp-
/efeZenstcerter KZasseraZektüre, zusammengestellt vom
Jugendschriftenausschuss des Bernischen Lehrerver-
eins in Verbindung mit der Jugendschriftenkommis-
sion des Schweizerischen Lehrervereins». (Verlag Ber-
nischer Lehrerverein, Sekretariat in Bern, Bahnhof-
platz 1. Einzelheft 50 Rp.) Unter den nach Alters-
stufen geordneten Gruppen : Märchen, Sagen, Legen-

den, Erzählungen, Tiergeschichten, Gedichte, Jugend-
bülme, Geschichtliches und Biographisches, Geogra-
phie, Reisen, Abenteuer findet der Leser einige him-
dert kleine Schriften aufgezählt, die von erfahrenen
Schulleuten als fürs Klassenlesen geeignet erklärt wur-
den. Da die Anforderungen und Wünsche an die
Einzelschrift oft stark voneinander abweichen, wurden
in das Verzeichnis gelegentlich auch verschiedene Aus-
gaben eines und des nämlichen Werkes aufgenommen.
Der eine Lehrer wünscht eben ein solides Bändchen,
das er der Schülerbücherei einverleiben kann; ein
anderer betrachtet den Zweck der Einzelschrift als er-
füllt, wenn sie einem Schüler einmal gedient hat. Der
eine wünscht den Stoff ausführlicher dargestellt; ein
anderer ist froh, wenn er den Schülern nur einen kur-
zen Auszug in die Hand geben kann. Auch die Schrift-
art spielt gelegentlich eine Rolle. Deutsche Bücher
werden jetzt wieder fast ausnahmslos in Fraktur ge-
druckt, während unsere Schüler zunächst mit der An-
tiqua vertraut gemacht werden. Der Lehrer wird des-
halb froh sein, dass in das Verzeichnis auch Hinweise
über die Ausführimg und die Ausstattung der Bänd-
chen aufgenommen wurden.

Einige Beispiele zeigen wohl am besten, was das
Verzeichnis bietet:

Vom 9. Jahre an. Erzählungen.
Gansberg, Fr., Die Gesc/iic/ite von Ro&i/iscm /ür unsere K/ei-

nen. Aus Deutschem Schrifttum. 246/47. (70 Rp.) Einfache
kindertümliche Darstellung. Robinson holt Nahrungsmittel
und Werkzeuge aus dem Wrack, also nicht ganz primitive
Urzustände. Moralisch-religiöses Moment. Gehorsam gegen
die Eltern. Grosser, klarer Frakturdruck. Für Heimatunter-
rieht mit Robinsonerzählung.

Meyer, Olga, /n der Arummgas.se. Jungbrunnen 14. (20 Rp.)
Elendsmilieu der Stadt packend geschildert. Der Vater ein
Trinker, die Mutter krank, stirbt. Sehnsucht nach den weg-
genommenen Kindern und Wendung im Leben des Vaters.
Antiqua. Illustriert.

Vom 11. Jahre an. Sagen, Legenden, Schwänke.
Eulenspiegel, Till. Die alten Schwänke ergötzen Kinder ver-

schiedenen Alters. Auswahl je nach Klasse. Kleine Samm-
lung genügt gewöhnlich. Bunte Jugendbücher 11. (25 Rp.)
23 Schwänke mit Bildern. Einleitung. Druck eng. — Schaff-
stein, blau 37. (60 Rp.) 40 seiner lustigsten Streiche, mit
21 Bildern. Papier und Schrift gut. — Hirts Sammlung V/2.
(50 Rp.) Titelbild und 12 Textbildcr. 38 Streiche. Nach-
wort. Gute Ausgabe. — Volksschatz 31. (90 Rp.) Illustriert,
teure, aber gute Ausgabe.

Vom 13. Jahre an. Geschichtliches und Biogra-
pilisches.
Ringier, Martha, Der Aatzenra//aeL Aus dem Lehen des

Katzenmalers Gottfried Mind, mit 12 Zeichnungen nach des-
sen Originalen. Jugendborn 21. (Fr. 1.—, partieweise zu
80 Rp.) Das Problem des Schwererziehbaren, verkörpert in
einem seltsamen Gemisch von Schwachsinn und künstlerischer
Begabung. Wertvolles Bild der sozialen und pldagcg'schen
Bestrebungen Pestalozzis, dessen «neumodisches Narrenzeug»
auch Gottfried Mind erfahren musste. Schöner Druck und
solider Umschlag.

Rosen, Erwin, Die Schrecknisse der /rawzösisc/ie« Fremden-
legion. Schaffstein, grün 6. (60 Rp.) Auszug aus dem h :-
kannten Buch Rosens. Lebendig, spannend. Derb-realistisch.
Kapitel auswählen. Für Knaben. Fortbildungsschule. Sie'ie
auch Völkl: Als ich in der Fremdenlegion war.
Das Verzeichnis dürfte auch jedem Lehrer, unab-

hängig von der Verwendung als Einzelschrift, bei der
Vorbereitung auf einen Stoff gute Dienste leisten. Die
Handbücher des Lehrers enthalten in Geschichte, Geo-
graphie und Naturkunde den Stoff wissenschaftlich
dargestellt. Der Lehrer muss ihn den Schülern auch
menschlich nahebringen können. Im Verzeichnis fin-
det er eine Reihe anregender Begleitstoffe, künstle-
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risclie Darstellungen, lebensvolle Schilderungen und
Berichte, die ihm den Weg zu einem guten Unterricht
weisen.

Schliesslich vermag das Verzeichnis auch den Schü-
lern zu dienen. Sie finden darin mannigfache An-
regungen fürs freie Lesen, so dass es sich empfehlen
dürfte, in jedem Schulzimmer der obern Klassen ein
Verzeichnis für die Hand der Schüler aufzulegen.

Bei dieser Gelegenheit sei auch darauf hingewiesen,
dass die Konferenz der Schulbibliothekare der Stadt
Zürich ein Bitcherverzeichnis /ür Schu/feihZiot/iefeen
herausgegeben hat, das ebenfalls Klassenlesestoffe ent-
hält (Verlag: Schul- und Bureaumaterialverwaltung
der Stadt Zürich, 65 Rp.). Im zweiten Teil (5. Aufl.
1933) sind, nach Schulklassen geordnet, eine Reihe
«Billiger Schriften» angeführt. Das Verzeichnis ist
seinerzeit für die Schulbibliotheken unseres Kantons
als verbindlich erklärt worden, und die darin empfoh-
lenen Jugendschriften wurden vom Erziehungsrat un-
ter die subventionsberechtigten aufgenommen.

Beide in den vorstehenden Ausführungen genann-
ten Verzeichnisse werden in sämtlichen Schulkapiteln
anlässlich der Versammlungen des 3. Schulquartals
zur Einsicht aufliegen. Es werden bei dieser Gelegen-
heit Bestellungen entgegengenommen. Die beiden Ver-
zeichnisse seien den Kollegen aufs beste empfohlen.

Der KantoreaZvorstaneZ.

Aus dem Jahresbericht der
Erziehungsdirektion für 1934
Promotionen und Privatschulen.

In letzter Zeit scheint übersehen worden zu sein,
dass die von den Ortsschulbehörden gefällten Promo-
tionsentscheide auch für die Privatschulen verbindlich
sind. Es geht nicht an, dass ein Schüler, der nach Ab-
lauf der Probezeit von einer Sekundarschulpflege in
die Primarschule zurückgewiesen wird, in der ersten
Klasse einer Privatsekundarschule Aufnahme findet.
Unkorrekt ist es aber auch, wenn Privat-Sekundar-
schulen Schüler aufnehmen, die während der Probe-
zeit aus der öffentlichen Schule austreten, weil sie
befürchten müssen, in die Primarschule zurückgewie-
sen zu werden. Schüler, die sich zum Besuche der
I. Klasse einer Sekundärschule angemeldet haben, dür-
fen, sofern nicht zwingende Gründe, wie Domizil-
Wechsel, vorliegen, vor Ablauf der Probezeit nicht von
einer andern Sekundärschule aufgenommen werden.

Schulbesuch in andern Schulgemeinden.
Auch der Uebertritt von Schülern der Volksschule

in Volksschulabteilungen einer andern Gemeinde
führte gelegentlich zu unliebsamen Erörterungen.

Nicht selten kommt es vor, dass Eltern aus irgend-
einem Grund ihre Kinder in die öffentliche Schule
einer andern Gemeinde schicken. Vielfach sind ort-
liehe Verhältnisse daran schuld, häufig die Beschwer-
lichkeit des Schulweges, nicht selten aber Unzufrie-
denheit mit den Schulverhältnissen des Wohnortes.
Für die Aufnahme von Kindern aus andern Gemein-
den lassen sich die Schulpflegen in der Regel ein
Schulgeld bezahlen, und das mag der Grund sein, wes-
halb die Gesuche um Aufnahme von Schülern anderer
Gemeinden meist bereitwilligst genehmigt werden. Die
Schulpflegen aber, die Schüler abgeben müssen, sehen

oft diese Abwanderung nicht gern, denn es besteht die
Möglichkeit, dass dadurch die Verhältnisse ihrer
Schule beeinträchtigt werden. Es ist die Frage aufge-
worfen worden, ob die Aufnahme von Schülern aus
andern Gemeinden auch von der Zustimmung der
Schulpflege des Wohnortes abhängig gemacht werden
sollte. Wenn die Schulgesetzgebung eine solche Vor-
Schrift auch nicht kennt, so muss doch gewünscht wer-
den, dass im Interesse eines guten Einvernehmens zwi-
sehen den Behörden die Schulpflegen Kinder aus an-
dern Gemeinden nur dann in ihre Schule aufnehmen,
wenn die Schulpflege des W ohnortes keine Einwen-
düngen erhebt. Bevor also eine Schulpflege das Ge-
such eines in einer andern Gemeinde wohnenden Va-
ters um Aufnahme seines Kindes in ihre Schule be-

willigt, sollte sie dessen Eingabe der Schulpflege des
V'ohnortes zur Vernehmlassung zustellen. Es ist ferner
unerlässlich, dass die Schulbehörden von der vollzöge-
nen Aufnahme eines Schülers einer andern Gemeinde
der Schulpflege dieser Gemeinde Mitteilung machen,
wie dies für die Privatschulen in § 144 der Verord-
nung über das Volksschulwesen vorgeschrieben ist.
Nur dann ist es den Schulpflegen möglich, darüber zu
wachen, dass alle schulpflichtigen Kinder der Ge-
meinde ihrer Schulpflicht genügen.

Amtsdauer der Visitatoren.
Am 22. November 1934 tagte die Konferenz der

Präsidenten der Bezirksschulpflegen. Sie befasste sich
mit der Frage, ob, nachdem die Amtsdauer der Be-

zirksschulpflegen auf vier Jahre ausgedehnt worden
ist, die Zuteilung der zu visitierenden Schulen an die
Mitglieder der Bezirksschulpflegen auch nach vier
Jahren oder nach zwei Jahren zu wechseln habe.

§ 20 U. G. bestimmt, dass die Zuteilung der Schulen
an die Visitatoren alle zwei Jahre neu vorzunehmen
sei. Als die Amtsdauer der Behörden von vier auf
drei Jahre reduziert wurde, verfügte man, dass der
Wechsel alle drei Jahre erfolgen solle. Es lag nun
nahe, die Praxis wieder mit dem Gesetz in Einklang
zu bringen. Die Vertreter der Bezirksschulpflegen
sprachen sich fast einmütig in diesem Sinne aus. Sie
betonten, dass ein rascher Wechsel der Visitatoren
bessere Vergleichsmöglichkeiten biete. Auf der andern
Seite wurde aber auch anerkannt, dass in manchen
Fällen die Unterstellung der Schule unter denselben
Visitator während einer längeren Dauer zweckmässig
sei. Die Konferenz einigte sich auf folgende Regelung:
Die Zuteilung der Schulen an die Visitatoren soll je-
weils nach dem zweiten Jahre der Amtsdauer neu ge-
prüft werden. Den Bezirksschulpflegen wird überlas-
sen, die Visitatoren an den bisherigen Schulen zu be-
lassen oder einen Wechsel vorzunehmen, je nachdem
das eine oder andere als zweckdienlich erscheint. Der
Erziehungsrat stimmte dieser Lösung zu.

Französischunterricht und Aufnahme in die
Sekundärschule.

Während des Berichtsjahres wurde die Frage auf-
geworfen, ob die Leistungen im Französischunterricht
berücksichtigt werden sollen, wemi es sich darum hau-
delt, Schüler nach der vierteljährigen Probezeit defi-
nitiv in die Sekundärschule aufzunehmen oder sie zu-
rückzuweisen. In einem Rekursfall hat die Erziehungs-
direktion folgenden Standpunkt eingenommen:

Laut § 63 des Gesetzes über die Volksschule müssen
alle Schüler, die nach Massgabe ihres Schulzeugnisses
am Ende der 6. Klasse das Lehrziel erreicht, d. h. in
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den Hauptfächern Deutsch und Rechnen die Durch-
schnittsnote 3,5 erworben haben, zu Beginn des neuen
Schuljahres in die Sekundärschule aufgenommen wer-
den. Damit ist aber nicht gesagt, dass sie definitiv in
der Sekundarschulklasse behalten werden müssen,
denn der § 64 des Volksschulgesetzes bestimmt: «Die
Aufnahme neuer Schüler erfolgt mit Beginn des Jah-
reskurses auf eine Probezeit von vier Wochen. Nach
Ablauf dieser Frist stellt der Lehrer einen Antrag auf
Aufnahme oder Abweisung an die Schulpflege, welche
vor dem Entscheide eine Prüfung anordnen kann.»
Das Verbleiben in der Sekundärschule wird also ab-
hängig gemacht von den Leistungen des Schülers wäh-
rend der Probezeit. Der Gesetzgeber liess sich bei der
Aufstellung dieser Forderung offenbar von folgenden
Erwägungen leiten:

1. Angesichts der abweichenden Taxierung der
Schüler durch die Primarlehrer ist es erwünscht, dass
die Kandidaten für die Sekundärschule einer gleich-
mässigen Beurteilung unterworfen werden.

2. Der Unterricht der Sekundärschule unterscheidet
sich in der Art und Weise seiner Durchführung ziem-
lieh stark von dem der Primarschule. Die Lehrweise
ist verschieden, auch tritt ein neues Fach auf, das Fran-
zösische. Durch die Probezeit ist es möglich, festzu-
stellen, ob die Schüler dem anders gearteten Unter-
rieht zu folgen vermögen.

Aus dieser Ueberlegung geht hervor, dass während
der Probezeit nicht bloss die bisherigen Fächer Gegen-
stand der Beobachtung sein sollen, sondern dass bis
zu einem gewissen Grad auch auf die Leistungen im
neuen Fache Französisch abzustellen ist. Der Fran-
zösischUnterricht spielt auf der Sekundärschule eine
so wichtige Rolle, dass es von Bedeutimg ist, ob die
Schüler auch in diesem Fache dem Unterrichte zu fol-
gen vermögen.

Allerdings ist zu betonen, dass die Berücksichti-
gung der Leistungen im Französischen nur mit gewis-
sen Einschränkungen erfolgen darf. Naturgemäss wer-
den schwerfälligere Schüler eine gewisse Zeit brauchen,
um sich in das neue Fach einzuleben; auch kommt es
sehr auf das methodische Geschick des Lehrers an, ob
die Einstellung des Schülers rascher oder langsamer
erfolgt.

Kantonalzürcherischer Verband
der Festbesoldeten
1. Jahresrechnung 1934, Voranschlag 1935.
(Abgeschlossen auf 31. März 1935.)

Fi/inahmen.
Budget Kechnung Budget

1934 1934 1935

Saldovortrag 4309.28 4309.28 5098.58
Mitgliederbeiträge

à 50 Rp. (75) 2740.— 2889.50 4275.—
Zins auf Postscheckkonto —.— 5.70 —.—
Zins auf Sparheft ZKB 80.72 63.95 46.42
Zins auf 2 Obligationen —.— 22.50 -—.—

Ausgaben.
Drucksachen und Verviel-

fältigungen
Porti, Bureaumaterial etc.
Literatur u. Zeitschriften
Sitzungsgelder und

Bahnspesen
Entschädigung an den Lei-

tenden Ausschuss 1934
Entschädigung an die

Revisoren
Aktionen:

Beitrag an ZKLV
(Lohnabbau)

Beitrag an die NAG
Referate
Aktionskomitee

der Schweiz à 50 Rp.
Aktionskomitee des Kan-

tons Zürich à 10 Rp.
Kantonsratswahlen vom

7. April 1935
Nationalratswahlen 1935
Verschiedenes
Saldo am 31. März 1935

Budget
1934

Rechnung
1934

Budget
1935

300.—
100.—
20.—

425.—
121.55
171.60

o
o
o

O

O

CO

LO

(M

500.— 583.20 700.—

600.— 600.— 600.—

20.—
800.—

20.— 20.—

200
100

4490

7130

75.— —.-
130.— 600.-
66.— 100.-

—.— 2800.-

—.— 600.-

—.— 800.-
1000.-

—.— 200.-
5098.58 1220.-

7290.93 9420.

Bilanz.
Vermögen am 31. März 1935

Vermögen am 31. März 1934
Fr. 5098.58
» 4309.28

7130.- 7290.93 9420,—

Vorschlag Fr. 789.30

Der Vorstand
des ZürcH. Kant. Lehrervereins
1. Präsident: H. C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zürich.

Adresse: Zollikon, Witellikerstr. 22; Tel.: 49 696.

2. Vizepräsident und Protokollaktuar: J. Binder, Se-

kundarlehrer, Winterthur-Veltheim; Tel.: 23 487.

3. Quästor: A. Zollinger, Sekundarlehrer, Thalwil;
Tel.: 920 241.

4. Korrespondenzaktuar: H. Frei, Primarlehrer, Zü-
rieh 10, Rotbuchstr. 77; Tel.: 61254.

5. Mitgliederkontrolle: /. Oberholzer, Primarlehrer,
Stallikon; Tel.: 955155.

6. Besoldungsstatistik : Melanie Lichti, Primarlehrerin,
Winterthur, Schwalmenackerstr. 13; Tel.: 23 091.

7. Stellenvermittlung: F. Jitcker, Sekundarlehrer,
Tann-Rüti.

8. Unterstützungsstellen für arme durchreisende Kol-
legen: H. C. Kleiner, Zollikon;

J. Binder, Winterthur.

ifo/iegert/ IFerfret /ür die «Scfcicekeriscfce Lehrersei-
tnng»/ Jfer /ordert damit den Scfctcewerwcfccn Le/trerrerem
und sein fereini6ialt. Zugleich nützt Ihr dem Zürcherischen
Kantonalen Lehrerrerein, denn der «Pädagogische Beob-
achter» ist mit der .finanziellen Lage der «Schweizerischen
Lehrerzeitung» eng rerfcnüp/t.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters:
iL C. Kleiner, Sekundarlehrer, Zollikon, Witellikerstrasse 22; J. Binder, Sekundarlehrer, Winterthur-Veltheim; fl. Frei, Lehrer,
Zürich; F. Jucfcer, Sekundarlehrer, Tann-Rüti; M. Lichti, Lehrerin, Winterthur; /. Oherhölzer, Lehrer, Stallikon; A. Zollinger,

Sekundarlehrer, Thalwil.
Einsendungen sind an die erstgenannte Stelle zu adressieren. — Drucfe: À.-G. Fachschriften-Verlag & Buchdruckerei, Zürich.
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Kurse
Philosophische Gesellschaft Zürich.

Die philosophische Gesellschaft Zürich wählte für ihre Arbeit
im Winter 1935/36 das Thema: «Philosophie und Pädagogik».
In diesem Rahmen werden einzelne Referate gehalten werden:
1. Pädagogik und Schweizertum. Referenten: Prof. Enderli, Dr.

Fritz Ernst und Direktor Zeller. Mittwoch, den 30. Oktober,
abends 8 '/4 Uhr, im Zunfthaus zur Waag.

2. Die pädagogische und psychologische Problemlage in der
Schweiz. Referenten: Frl. Dr. Emilie Rosshart und Dr.
Donald Rrinkmann. Mittwoch, den 20. November, ebenda.

3. Christentum und Pädagogik. Referent: Prof. D. Emil
Brunner. Mittwoch, den 11. Dezember (Ort und genaue Fas-

sung des Themas werden noch bekanntgegeben).
4. Staat und Erziehung. Referent: Prof. Guyer.

Weiter ist vorgesehen ein militärpädagogischer Vortrag. Die
Vorträge sind für Mitglieder der Gesellschaft frei. Der Mit-
gliedsbeitrag pro Jahr beträgt 5 Fr.

Bücherschau
Prof. W. Flury: Praktischer Lehrgang der engfischen Sprache,

II. Teil. Verlag Schulthess & Cie., Zürich.
Das Ermüdende des Sprachenlernens Regt, wie der Ver-

fasser mit Recht betont, darin, dass jahraus, jahrein auf die
gleiche Art in die gleiche Kerbe geschnitten wird. Die Living-
Lesson Methode soll dieser Gefahr begegnen. Die Aktivierung
der rund dreitausend neuen Wörter ist das Ziel. Da fast 90 %
unserer Schüler dem visuellen Typus angehören, wird dem
Schreiben eine grosse RoRe zugewiesen. Was der gewiegte Prak-
tiker in grammatikalischen Darlegungen in den Sayings, den
Notes and Meanings, vor aUem auch in der graphischen Dar-
steUung der Zeiten und Zeitformen vorbringt, ist vorbildlich.
Sind es aber auch Erklärungen wie: CaterpiRar an insect;
a correspondent a man who writes articles for newspapers;
partner one who shares; a tragedy a drama with a sad
issue? Sind die Erklärungen nicht schwieriger als das Wort
oder ganz überflüssig
Elisabeth Förster-Nietzsche: Friedrich Nietzsche und die

Frauen seiner Zeit. 258 S. C. H. Recksche Verlagsbuchhand-
lung, München. Geh. RM. 4.—, in Leinen RM. 5.-—-.

Um Tatsachen zu berichten, greift Nietzsches greise Schwester
zur Feder, und so, wie finstere Nebelschwaden im Lichte der
Sonne zerrinnen, zerrinnt gar bald aller Spuk sensationeller
Belletristik, psychologischer Theorie und psychanalytischen
Grabens.

Nietzsches Seele aber tritt nur in ihrer schlichten Wahr-
haftigkeit um so klarer entgegen. ff. K.

LeÄrer- <Sc/iri/fs£eZ?er
(Z)r. pÄiZJ empfiehlt
sich für anregende,
volkstümliche
VORTRAGE

u. Vorlesungen. (Lite-
ratur, Pädagogik, Ge-
schichte, Reisen). Er-
ste Ref., bescheidenes
Honorar. Anfragen
unter Chiffre SL542 Z
an AG-Faehsch ri ften-
Verlag & Buchdruk-
kerei, Zürich.

Wenn ein Lehrer im Kt. Zürich
Aussicht hat, in den Nationalrat gewählt zu werden,
dann ist es

WERNER SCHMID, Zürich
Er ist, im Gegensatz zu allen andern Lehrerkandidaten,
nicht nur Zähl- sondern Spitzenkandidat. Ein Mann,
der nicht nur mutig und offen die Interessen der Lehrer-
schaff, sondern des ganzen arbeitenden Volkes vertre-
ten wird und der die Fragen der Volkswirtschaft von
Grund auf studiert hat. Wer dafür sorgen will, dass die
Lehrerschaft durch einen tapfern und in breitesten Krei-
sen des Volkes angesehenen Mann vertreten ist, der
legt die Freiwirtschaftliche Liste 5 ein und kumuliert
diesen Namen. 545

Fortschrittliche Lehrer aus allen Kantonsteilen.

Verlangen Sie bitte unseren
Schulmöbelkatalog

an Beamte bis zu Fr. 500.-

gen Ratenrückzahlung.
Offerten mit Rückporto
(20 Rp.) unter Chiffre
L 9536 K an Publicitai,
Zürich. 73

Verheiratet?
Freilich! Daun ver-
langen Sie meine neue
illustrierte Preisliste
L 101 über Sanitäts-
waren gratis ver-
schloss. Vertrauens-
haus seit 1910. 43!

Saflltâbgeschift P. Hübscher

Zürich 1, Seefeldstr.4

Jnseratfe

Buchhaltungshefte Bosshart
Diese BucÄ/ia'fungs/ie/ife haben sieb in eim-r Reibe von
Jahren mit tcachseraiem Er/oZg® an FoZfcj-, Sehundar- u.
Gewerbeschulen der ganzen Sebiceiz bewährt. Muster-
Sendungen unrerbindlicb* Partiepreise mit Rabatt.

Verlag und Fabrikation C. Bosshart
Papeterie und Buchhandlung, Langnau (BernJ. 527

Wegbereiter

zum Erfolg

Für Chordlraktoran
Ein natürlich empfundener, flott gesetzter, gemischter
Chor trägt auch heute noch im Konzert 543

den Slag davon.
Probieren geht über langes Studieren I Neu erschienen :
.4. L. Gassmann.- „Nume nid g'sprängt", 3stimmiger
„Trachtenmarsch", Grolimund ; „Liebha". Empfehle auch
Chöre von ^4esch5acher, Ehrismann, Bucher etc.

Verlag: Hans Willi, in Cham

Gymnastik, Tan?
WirksameKörperschulung für Laien

Berufsaushitdung ^
Abteilung

für kultivierten Gesellschaftstanz

Zurich, Kreu?str. 4, Tel. 29.398

A4okr«Macciacckini

ZAHN PRAXI S

LÖWEN PLATZ
F. A. Gallmann Kfinstl. Zahnersatz, Zahn-

extraktionen. Plombieren.
Kant. dipl. Zahntechniker Spezialität:

Gutsitzender unterer Zahn-
Zürich 1 Tel. 38.167

Löwenplatz 47

Oberer Zahnersatz
naturgetreu in Form und
Farbe. Reparaturen sofort.

FREUDE
am Französischen
durch Prof. Hedinger's modernen Gesprächs-
führer (deutsch-französisch). 30 lebendige
Bilder ans dem wirklichen Leben. (Einkauf,
Sport, Auto, Heise, Verkehr usw.) 2. verb.
Auflage. Preis Fr. 1.50. Rabatt 10 bis 20°/,.
Gratisexemplar und methodische Anleitung
auf Verlangen. VERLAG SPES, LAUSANNE.
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Herrenkleider
immer gut und
preiswert von

der
Tuch A.-G.

Kanton Zürich 538

Die Lehrerschaft des Kantons Zürich wählt als Nationalrat

Karl Kleb
Lehrer in Küsnacht

Er wird besonders die Interessen der Volksschuilehrer«
Schaft zu wahren wissen und in Wirtschaftsfragen eine rei-
che Erfahrung ins Parlament bringen. Wir empfehlen der
Lehrerschaft, diesen Namen zu kumulieren. Viele Lehrer.

HRNDELSHOF ZÜRICH
URflNißSrHi1-5S

Maturitäts-

Torbereitung

Handelsschule

mit Diplom

Abend-Gymnasium

Abend-Technikum

PROSPEKTE GRATIS
484

Berset-Müller-Stiftung
Huri b. Bern

Dieses Asyl hat die Bestimmung, alten
ehrbaren Personen,schweizerischer oder
deutscher Nationalität, die während we-
nigsten 20 Jahren als Lehrer oder Leh-
rerinnen, Erzieher oder Erzieherinnen
in der Schweiz tätig waren, sowie die
Witwen solcher Lehrer oder Erzieher
aufzunehmen. Die Eintiittsbegehren
sind scZiri/tZicZi, his zum J 5. iVotiemfcer
an den Präsidenten der Verwaltungs-
kommission, Herrn Gemeinderat Raa/-
Zaub, in Bern zu richten, begleitet von:
Heimatschein, Geburtsschein, Leu-
mundszeugnis, Arztzeugnis und von
Unterlagen, aus denen sich eine 20-
jährige Tätigkeit im Lehrerberuf sowie
die Familienverhältnisse ergeben,

s«- - —— Der President,

PROJEKTION

Epidiaskope

Mikroskope

Mikro-Projektion

Filmband-Projektoren

Kino-Apparate

Alle Zubehör

471

Prospekte und Vorführung durch

GANZ & Co
TELEPHON 39.773
BAHNHOFSTR. 40

Zürich - Sihlstrasse 43
Gleiche Geschäfte mit gleichen Preisen in St. Gallen, Basel,

Luzern, Winterthur, Schafthausen, Arbon, Chur, Frauenfeld,
Glarus, Herisau, Ölten, Romanshorn, Stans, Wohlen, Zug.

Depots in Bern, Biel, Interlaken, Thun, La Chaux-de-Fonds.

rßnol-

-u-
rc^fpart
acbetfert

ßdnfsc&Blarutefc'Becltn
3tt guten Papeterien edyältltd)

5chulhe|te
Dorteilhaft bei

(Ehrsam^FDüller Söhne &< (Do., <3ürich

496

<D
BEZUGSPREISE: Jährlich Halbjährlich Vierteljährlich
Bestellung direkt beim \ Sdiweiz Fr. 8.50 Fr. 4.35 Fr. 2.25
Verlag oder beim SLV J Ausland Fr. 11.10 Fr. 5.65 Fr. 2.90
Im Abonnement ist der Jahresbeitrag an den S LV inbegriffen. — Von ordenf/ichen Afrï-
gliedern wird zudem durch das Sekretariat des SLV oder durch die Sektionen noch Fr. 1.50
für den Hilfsfonds eingezogen. — Pensionierte und stellenlose Lehrer und Seminaristen
zahlen nur Fr. 6.50 für das Jahresabonnement. — Postcheck des Feriags Fi// 889.

IMSERTIONSPREISE: Die sedisgespaltene Milll-
meterzeile 20 Rp., für das Ausland 25 Rp. Inseraten-Schlus«:

Montag nachmittag 4 Uhr. — Inseraten-Annahme : A.-G.
Pachsc/iri/ifen-VerZag rf Bucftdnickerei, Zürich, Stauffacher-

quai 36-40, Telephon 51.740, sowie durch alle Annoncenbureanx.
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